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Das Bundesamt für Wohnungs-
wesen hat den Referenzzinssatz
um 0,25 Punkte auf 1,25 Prozent
gesenkt. Dazu die wichtigsten
Antworten aus Sicht von Miete-
rinnen und Mietern.

—Was ist
der Referenzzinssatz?
Werden die durchschnittlichen
Hypotheken teurer, steigt derRe-
ferenzzinssatz,werden sie güns-
tiger, sinkt er.Das Bundesamt für
Wohnungswesen teilt quartals-
weise mit, ob sich der Referenz-
zinssatz verändert.

—Warum beeinflusst
der Referenzzins die Mieten?
Schweizer Mieten sind gemäss
Mietrechtmit demReferenzzins-
satz verbunden. Steigt er, darf
eine Liegenschaftsverwaltung
auch die Mieten anheben.

—Sinkt jetzt meine Miete?
Das hängt davon ab, aufwelcher
Grundlage der Mietvertrag ba-
siert. In der Regel ist der Refe-
renzzinssatz dort vermerkt. Falls
nicht, kannman online zumBei-
spiel auf der Website des Bun-
desamts fürWohnungswesen die
zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses oder der Vertragser-
neuerung gültigen Referenzzins-
sätze ablesen.

DerMieterinnen- undMieter-
verband derDeutschschweiz hat
auf seinerWebsite zudem einen
Mietzinsrechner aufgeschaltet,
mit dem sich unter Berücksich-
tigung regionaler Unterschiede
allfällige Ansprüche auf Miet-
änderungen kalkulieren lassen.
Solche Mietzinsrechner bieten
auch manche Kantone oder der
Hauseigentümerverband an.

—Umwie viel wird die Miete
sinken?
Sinkt der Referenzzinssatz um
0,25 Prozentpunkte, hat dieMie-
terschaft grundsätzlich einenAn-
spruch auf eineMietzinssenkung
von 2,91 Prozent. Allerdings nur,
wenn der Mietzins zuletzt auf-
grund des steigenden Referenz-
zinses erhöht wurde oder wenn
der Mietvertrag auf einem Re-
ferenzzins von 1,5 Prozent oder

höher basiert. Zudem kann die
Vermieterschaft die Teuerung
und die allgemeine Kostenstei-
gerungmit der Senkung des Re-
ferenzzinssatzes verrechnen.Die
Miete sinkt in diesem Fall nicht
imvollen Umfang oder gar nicht.

—Wann kommt die
Mietzinssenkung frühestens?
DieMietzinsanpassung kann auf
den nächsten Kündigungstermin
in Kraft treten.Wann das der Fall
ist, hängt vom Mietvertrag ab.
Ohne Regelung im Vertrag gilt
der ortsübliche Kündigungster-
min. Wenn es diesen nicht gibt,
gilt das Obligationenrecht, das
eine dreimonatige Frist vorsieht.

—Wasmuss ich als Mieterin
oderMieter jetzt tun?
Wenn Sie Anrecht auf eine Zins-
reduktion haben, können Sie ein
schriftliches Gesuch bei Ihrem
Vermieter einreichen. Entspre-
chende Formulare finden Sie auf
derWebsite des Schweizer Mie-
terverbandes. Je schneller Sie
einHerabsetzungsbegehren ein-
reichen, desto schneller können
Sie profitieren. Vermieter haben
30 Tage Zeit, um darauf zu re-
agieren.

—Kann ich michwehren,
wenn die Miete nicht sinkt?
Wenn die Überprüfung Ihres
Mietzinses einen Senkungsan-
spruch ergibt, können Sie schrift-
lichdieSenkungaufdennächsten
Kündigungstermin einfordern.
Der Brief muss vor Beginn der
Kündigungsfrist bei derVermie-
terschaft eintreffen. Diese muss
innerhalb von 30Tagen abErhalt
eine Antwort geben.

—Kann die Miete unabhängig
vom Referenzzins steigen?
Ja. Zum einen können Haus-
eigentümerinnen und -eigen-
tümer die Teuerung im Um-
fang von bis zu 40 Prozent auf
die Mieterschaft abwälzen. Be-
rechnungsgrundlage dafür ist
der Landesindex derKonsumen-
tenpreise. Der zweite Punkt ist
die sogenannte allgemeine Kos-
tensteigerung – Auslagen, die
Vermieterinnen und Vermieter
nicht über die Nebenkosten-
abrechnungweitergeben dürfen,
sowie Unterhaltskosten.

Beispiele dafür sind Gebüh-
ren,Versicherungsprämien, Bau-
rechtszinse und anderes mehr.
Diese Erhöhung basiert auf einer
etwas komplizierteren Berech-
nung, bei welcher der Fünf-
jahresdurchschnittswert vor der
letztenMietanpassungmit dem-
jenigen vor der aktuellen Ände-
rung verglichen wird.

—Sinkt der Referenzzins
nochweiter?
Laut FredyHasenmaile,Cheföko-
nom bei der Raiffeisen-Gruppe,
stehen die Aussichten für Mie-
terinnen undMieter gut. Er geht
davon aus, dass der Referenz-
zins jetzt für längere Zeit auf
dem tiefen Niveau von 1,25 Pro-
zent verharrt: «Wir sehen kei-
ne Hinweise, die auf eine wei-
tere Senkung oder eine rasche
Trendwende hindeuten.» Da der
Referenzzins aufgrundvonmehr-
jährigen Festhypotheken ohne-
hin träge reagiere, geht Hasen-
maile davon aus, dass es frühes-
tens in der zweiten Jahreshälfte
2027 wieder zu einer Anpassung
kommenwird.

Referenzzins sinkt – was das für Mieter heisst
Neu 1,25 Prozent Viele Mieterinnen undMieter haben nächstens Anrecht auf eine Mietzinssenkung.
Wir erklären, ob und wie sie einen Anspruch geltendmachen können.

Der Referenzzins für Mieter dürfte für längere Zeit bei 1,25 Prozent verharren. Foto: Getty Images

Der Referenzzins für Mieten sinkt weiter
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Die ehemalige Deponie Gam-
senried zwischen Visp und Brig
ist die grösste Altlastdeponie
der Schweiz: Ihre kontaminierte
Fläche umfasst 290’000 Quad-
ratmeter, was der Grösse von
40 Fussballfeldern entspricht.
Hier, entlang derA9, lagerte unter
anderem der Chemieriese Lon-
za zwischen 1918 und 1978 seine
Abfälle. Noch bis 2011 deponier-
te derBaslerKonzernMaterial auf
Parzellen des Geländes.

Die Baustelle ist gigantisch.
Die Deponie werde in «ein bis
zwei Generationen» saniert, teilt
der KantonWallis mit, ohne den
Zeitplan näher zu erläutern. Und
das aus gutemGrund:Weder der
Kantonnoch derBundhaben ge-
genwärtig eineGesamtvision des
Projekts. Sicher ist nur, dass die
SanierungderaltenDeponie zeit-

aufwendig und teuer sein wird.
Sowohl die Fristen als auch die
Kosten sind nicht bekannt.

Etappenweise vorgehen
In einem gestern veröffentlich-
ten Bericht weist die Eidgenös-
sische Finanzkontrolle (EFK) auf
eine Unklarheit bei der Verwal-
tung des Dossiers hin. «Trotz der
verschiedenenAnalysen und Stu-
dien, die in den letzten zehn Jah-
ren durchgeführtwurden, beste-
hen immernoch zahlreicheUnsi-
cherheiten inBezugaufdiemögli-
chen Sanierungsmethoden»,hält
derBericht fest. Sollman sichnun
für das kostspielige Ausheben
und Entsorgen des kontaminier-
ten Materials entscheiden? Oder
besteht die Möglichkeit, dieses
direkt im Boden zu behandeln
und so die Endkosten zu senken?

Der Kanton Wallis plädiert da-
für, von Einzelfall zu Einzel-
fall zu entscheiden. «Wir gehen
etappenweise vor, je nach Risi-
ko für das Grundwasser. Da es
keine homogene Verteilung der
Schadstoffe gibt,werdenwir die
verschiedenen Teile des Gelän-
des unterschiedlich behandeln
müssen», erklärt Christine Ge-
nolet-Leubin, Chefin der Walli-
serDienststelle fürUmwelt.Wel-
che Methode in welchen Berei-
chen angewendetwird, lässt sich
derzeit noch nicht sagen, da die
Untersuchungen vor Ort noch
nicht begonnen haben. Laut der
Eidgenössischen Finanzkontrol-
le ist dieser «Mangel an Sichtbar-
keit» ein Problem. Die Prüfung
ergab, dass es «keine Planung
und keine Grössenordnung der
Kosten» gibt.

Auf die Kritik antwortet Genolet-
Leubin: «Es stimmt, dass es kei-
ne Kostenschätzung und keine
Planung für das gesamte Projekt
gibt.Wie uns empfohlen wurde,
sindwir dabei, eine Gesamtschau
vorzunehmen.EineSchätzungder
Kosten der zukünftigen Schrit-
te ist jedoch schwierig, da noch
nicht alle Sanierungsmethoden
erprobt oder bekannt sind.»

Zuerst «die Blutung stoppen»
Doch kurzfristig liegen die Prio-
ritäten anderswo.Bevor ersteAr-
beiten beginnen, «muss die Blu-
tung gestoppt werden», so Ge-
nolet-Leubin und meint damit
die Schadstoffe, die ins Grund-
wasser gelangen. Zu dem Zweck
wird eine 1,3 Kilometer lange und
etwa 30Meter tiefeAbdichtungs-
wand errichtet. Der Baubeginn

wurde dreimal verschoben und
soll nun Anfang 2026 erfolgen.

2011 wurde die Sanierung der
ehemaligen Deponie Gamsen-
ried für dringlich erklärt. 14 Jah-
re später hat sich die Dringlich-
keit relativiert. «Es handelt sich
um ein komplexes Dossier mit
vielen Akteuren», erklärt Geno-
let-Leubin. Sie erwähnt auch die
finanziellenVerpflichtungenvon
Lonza. Der für die Verschmut-
zung verantwortliche Konzern
hat rund 398 Millionen Franken
zurückgestellt und eine Garantie
gegenüber dem Staat Wallis in
Höhe von 150 Millionen Franken
unterzeichnet. «Derzeit sind wir
der Ansicht, dass diese Beträge
zufriedenstellend sind», erklärt
Genolet-Leubin.Unddas,obwohl
die Höhe der Schlussrechnung,
die weitgehend vom Chemierie-

sen und teilweise vom Kanton
undvomBundbeglichenwerden
soll, bis heute nicht festgelegt ist.

Gemäss der Finanzkontrolle
ist das Fehlen einer Gesamt-
schau auch darauf zurückzufüh-
ren,dass die involviertenBundes-
ämter– Strassen (Astra),Umwelt
(Bafu) undVerkehr (BAV) – nicht
wirklich zusammenarbeiteten, es
mangle an einem «koordinier-
ten Vorgehen». Die EFKwundert
sich auch über das geringe En-
gagement des Bafu, das sich «bis
jetzt aus demProjekt heraushält».

Es bleibt abzuwarten,was die
Zukunft bringen wird. Zurzeit
gibt es vor allem offene Fragen.

Dimitri Mathey

Aus dem Französischen übersetzt
von Yolanda di Mambro.

Grösste Giftmüllhalde der Schweiz: Sanierung ohne Kostenschätzung und Planung?
Deponie Gamsenried Laut einem Bericht hat 14 Jahre nach der Dringlichkeitserklärung noch niemand eine Gesamtvision für das Projekt.
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Markus Brotschi

Der Zürcher Kantonsrat will den
Französischunterricht in derPri-
marschule abschaffen.Er forder-
te die Regierung mit einer Mo-
tion auf, ihn auf die Sekundar-
schule und das Gymnasium zu
beschränken. Begründet wurde
der Schritt mit dem überladenen
Lehrplan der Primarschule.

—Wie reagiert der Bundesrat
auf den Zürcher Entscheid
zu Frühfranzösisch?
Das Innendepartement von Eli-
sabeth Baume-Schneider nimmt
den Entscheid des Zürcher Kan-
tonsrats «mit Beunruhigung zur
Kenntnis». Die Mehrsprachig-
keit sei ein Wesensmerkmal der
Schweiz und das Lernen einer
zweiten Landessprache für den
nationalen Zusammenhalt von
grosser Bedeutung, heisst es
in der Stellungnahme. Der Be-
schluss des Zürcher Kantonsrats
gefährde den nationalen Spra-
chenkompromiss.

—Wird der Bundesrat
nun eingreifen?
DasEidgenössischeDepartement
des Innern (EDI) verweist darauf,
dass es den Kantonen freistehe,
innerhalb derKonferenz derkan-
tonalenBildungsdirektionen eine
Neuverhandlung der Sprachen-
strategie zu verlangen. Für den
Fall, dass die Kantone aus dem
geltenden Sprachenkompromiss
ausscheren, droht aber ein Ein-
greifen des Bundes.Aus demEDI
ist zu hören, dass Bundesrätin
Baume-Schneider in diesem Fall
eine Ergänzung des Sprachen-
gesetzes vorschwebt. Dort soll
festgeschriebenwerden,dass der

Unterricht in einer zweiten Lan-
dessprache in der Primarschule
beginnen muss. Sie will im Bun-
desrat in naherZukunft eineAus-
sprache dazu führen.

—Welche Kantone planen
eine Abschaffung
von Frühfranzösisch?
In 12 der 19 Deutschschweizer
Kantone (inklusive Zürich) sind
entsprechende parlamentarische
Vorstösse pendent oder bereits
beschlossenworden.Hängig sind
die Entscheide in den Kantonen
St.Gallen,Thurgau,Bern,denbei-
den Basel, Luzern, Nidwalden,
Schwyz und Zug. Bereits diesen

Frühling hat Appenzell Ausser-
rhoden entschieden, den Fran-
zösischunterricht auf Primarstufe
abzuschaffen.DerAargauerGros-
se Rat hat beschlossen, dass Pri-
marschulkinder nur noch Fran-
zösisch lernen sollen,wenn sie in
Deutsch gut genug sind.

—Wie reagieren
kantonale Bildungsdirektoren
auf die Motion aus Zürich?
Für die Konferenz der kanto-
nalen Erziehungsdirektorinnen
und -direktoren (EDK) sind die
Mehrsprachigkeit und das Spra-
chenlernen zentraleAnliegen der
Volksschulbildung. Das Erler-
nen einer zweiten Landesspra-
che trage wesentlich zur natio-
nalen Kohäsion und zum gegen-
seitigen Verständnis zwischen
den Sprachregionen bei, teilt
EDK-Präsident Christophe Dar-
bellay mit. Die EDK werde die
Herausforderungen beim Un-
terricht in den Landessprachen
und in Englisch sowie die ver-
schiedenenHandlungsmöglich-
keiten auf interkantonaler Ebe-
ne an den kommenden Sitzun-
gen weiterdiskutieren.

—Warum erwog der Bundesrat
bereits vor zehn Jahren,
zu intervenieren?
Vorzehn JahrenwolltenderThur-
gau und einige kleine Kantone
Frühfranzösisch abschaffen. Da-
mals drohte das Innendeparte-
ment unterAlain Bersetmit einer
Gesetzesvorlage,die alle Kantone
zum Unterrichten einer zweiten
Landessprache auf Primarstufe
verpflichtet hätte. Die Kantone
wollten damals eine solche In-
tervention jedochverhindern.Der
Thurgau lenkte schliesslich ein,

womit ein Eingreifen des Bun-
des hinfällig wurde. Allerdings
hielt der Bundesrat damals fest,
dass der Bund die Situation neu
beurteilen werde, falls «ein Kan-
ton entscheidendvonderharmo-
nisiertenLösung inderSprachen-
frage abweicht».

—Warum kann sich
der Bundesrat in die kantonale
Bildungspolitik einmischen?
Grundsätzlich liegt die Bildungs-
hoheit bei den Kantonen. Aller-
dingsverlangt die Bundesverfas-
sung eine Harmonisierung der
Lehrpläne. Dies gibt dem Bun-
desrat die Kompetenz, einzugrei-
fen, falls die Kantone ihre Lehr-
pläne nicht abstimmen. Mit dem
2009 inKraft getretenenHarmos-
Konkordat haben sich die Kanto-
ne auf harmonisierte Lehrpläne
geeinigt. Beim Fremdsprachen-
unterricht basieren diese auf der
Sprachenstrategie, die die Kan-
tone 2004 gemeinsam erarbei-
tet hatten.Die Strategie sieht vor,
dass alle Kinderbis zumEndeder
Volksschule zwei Fremdsprachen
lernen – eine ab der 3. und eine
ab der 5. Klasse.

—Hielten sich denn
bisher alle Kantone
an die Sprachenstrategie?
Mit Ausnahme von Uri und Ap-
penzell Innerrhoden haben sich
bisher alle Kantone an dieseVor-
gabe gehalten.NurUri und Inner-
rhoden haben Frühfranzösisch
nie eingeführt.Weil es sich dabei
um kleine Kantone handelt, sah
derBundesrat keinenAnlass, ein-
zuschreiten. Über 99 Prozent der
Schulkinder in der Schweiz wer-
den gemäss dem Sprachenkom-
promiss unterrichtet.

Nach Zürichs Nein zumFrühfranzösisch
will Baume-Schneider Gesetz ändern
Streit um Sprachunterricht Der Zürcher Kantonsrat will die Französischlektionen in der Primarschule abschaffen.
Wie reagiert die zuständige Bundesrätin, und was machen die anderen Kantone? Die wichtigsten Antworten.

Ça y est? Im Kanton Zürich soll in der Primarschule künftig kein Französisch mehr unterrichtet werden. Foto: Gaëtan Bally

Französisch-Unterricht in der Primarschule

In zwölf Kantonen in der Deutschschweiz laufen Bestrebungen,
Frühfranzösisch zu kippen. Zwei haben es gar nie eingeführt.
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Französisch wird erst in der Oberstufe unterrichtet

Bestrebungen, Französisch auf die Oberstufe zu verschieben

Vorstösse gegen Frühfranzösisch hängig

keine Vorstösse gegen Frühfranzösisch hängig
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Der Beschluss der
Zürcher gefährde
den nationalen
Kompromiss,
heisst es aus Bern.

Rassismus Die Stadt Lausanne
hat in der Polizeiaffäre gestern
vierweitere Suspendierungsver-
fahren eingeleitet.Vier anWhats-
app-Gruppenmit diskriminieren-
den Nachrichten beteiligte Poli-
zeibeamte waren bereits in der
vergangenenWoche suspendiert
worden. «Alle Personen, welche
die während der Pressekonfe-
renz ausgestrahlten Bilder ge-
sendet haben und weiterhin für
die Lausanner Polizei arbeiten,
sind von diesen acht sofortigen
Suspendierungsmassnahmenbe-
troffen», heisst es in einer Medi-
enmitteilungderStadt.Nachder-
zeitigemKenntnisstandwerde es
keineweiteren Suspendierungen
im Zusammenhang mit der Ad-
ministrativuntersuchung geben.
Die Stadt bauederzeit gemeinsam
mit einer grossen Anwaltskanz-
lei eine Struktur auf, die es Poli-
zeibeamten ermögliche, «absolut
vertraulich zu sprechen», hiess
es imCommuniquéweiter. (SDA)

Weitere Lausanner
Polizisten vom
Dienst suspendiert

Laurent Freixe Der Schweizer Le-
bensmittelriese Nestlé hat ges-
tern überraschend den 63-jähri-
gen Konzernchef Laurent Freixe
entlassen. Der Verwaltungsrat
reagierte damit auf eine interne
Untersuchung, die eine romanti-
sche Beziehung Freixes zu einer
ihm direkt unterstellten Mitar-
beiterin ans Licht gebracht hat-
te. Nach Einschätzung des Gre-
miumsverstiess er damit sowohl
gegen den firmeneigenen Ver-
haltenskodex als auch gegen in-
terne Regeln.

Zum Nachfolger bestimm-
te der Verwaltungsrat den bis-
herigen Nespresso-CEO Philipp
Navratil. Die strategische Linie
des Konzerns bleibe bestehen,
hiess es. Zugleich wolle man die
Wachstumsziele und Effizienz-
steigerungen künftig mit hö-
herem Tempo vorantreiben, er-
klärte Nestlé in einerMitteilung.

«Unvermeidbare Trennung»
Die Abklärung der Vorwürfe ge-
gen Freixe erfolgte unter Auf-
sicht von Paul Bulcke, der Ende
des Jahres als Verwaltungsrats-
präsident abtritt, sowie seines
Nachfolgers Pablo Isla. In der
Mitteilung erklärte Bulcke, die
Trennung sei unvermeidbar ge-
wesen, zugleich würdigte er die
jahrzehntelange Tätigkeit Frei-
xes für den Konzern.

Mit der Ernennung Navra-
tils setzt Nestlé auf eine Füh-
rungskraft aus den eigenen Rei-
hen. Der 48-Jährige arbeitet seit
2001 für das Unternehmen, wo
er seine Laufbahn in der inter-
nen Revision begann.Nachmeh-
reren Stationen im In- und Aus-
land übernahm er 2023 die Lei-
tung von Nespresso und rückte
zu Jahresbeginn in die Konzern-
leitung auf.

Mit dem Abgang von Freixe
geht der Mann, in den Nestlé
grosse Hoffnungen gesetzt hat-
te. Er sollte den Konzern auf die
Erfolgsspur zurückzubringen,
nachdem die Strategie seines
Vorgängers Mark Schneider,
vermehrt auf Innovationen wie
pflanzenbasierte Produkte zu
setzen, nicht aufgegangen war
und der Konzern an der Börse
stark anWert verloren hatte.

Urs Nagel und Edith Hollenstein

Nestlé-Chef verliert
Amt nach Affäre
mit Mitarbeiterin


